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II- ,z 9ft f. der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
I ____ 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Republik Österreich . 

4..'", ~/l:f' 
J I. t.i'f~ 

-1ttQ, ~ (f{lJ DER BUNDESKANZLEH 

GZ 34.499 ~ 2a/73 
Parlamentarische lmfrage Nr.14l8/J 
der Abgeordneten zum Nationalrat 
Dr.GRU13ER, Dr.BLENK u.Gen. betref­
fend Stellungnahme zum Uriiversitäts­
Organisationsgesetz 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 

4394 jA.D. 
zu 4/-f;fcr j.J. 

. 3 t fiug. 1973 Präs.2m ... __________ . ____ _ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat DroGRUBER, Dr.BL3NK, 
Dr.ERMACC?.A, Dr.MOSER u.Gen. haben am 11.Juli 1973, 
Nr.14l8/J, 11-2783 der Beilagen z.d.sten.Prot.des National­
rates XIII.GP, an mich die nachstehende 

A n fra g e 

gerichtet, in der auf die inAuss~cht genommenen Gespräche 
zVlischen dem Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst l.lnd dem Bun­

desministerium für Wissenschaft und Forschung Bezug genom.­
men wird: 

"1) Haben derartige Gespräche zvJi.schen dem Bundeskanz­
leramt-.Verfassungsdienst und dem Bundci3minLöiterium fü.I' ~:.'is­
senschaft und Forschung auf Vervlaltungsebene bereits statt­
gefunden? 

2) ·,,'Ienn ja, WCl.S ist das Ergebnis dieser Gespräche und 
wie lautet die abschließende schl."'iftliche stellungnalo..me des 
Bundeskanzleramtes-"Verfassungsdienst? 

Falls eine abschließende schriftliche Stellungnahme 
des Bundeskanzlerantes--Vorfassungsdienst noch nicht abge­
faßt sein sollte, wann kann eine solche vorGelegt werden? 

3) Wenn Frage 1 mit nein beantwortet wird, 
a) war1lli! haben bisher solche Gesprüche noch nicht 

stattgefunden, ob'~"Johl mehrL:o.ch Erklärungen der 
1!'rau Bundesminister für ·:iissenschaft und For­
schung vorliegen, das t;~liversitüts-CrgiJ.nisiJ.tions-­
gesetz noch "t!Ol"' d.el:l Sommer als E?ec;ie.r·1J.n€~f~,\TO]:12..gf! 
dem Farlament zuzuleiten? 

b) ." .. d - d' 1 ': ~. -t: G 'nr;;,,·he '7"'l' c;.o}'OY"l ·dann ,-:01' en 10 an.eL\:L;.nClle, "en ef'l: <.-\.".... ,-'" ~"_"~L~H 

dem BundeskanzleraL~t·-Verf'assungsdienst und dem 
Bund esmi.nisteri.um für ~!;is senschcdt und l}'orschung 
sta ttfinden? ft 
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Gemäß § 71 Abs.3 des Bundesgesetzes vom 6.Ju1i 1961, 

BGB1oNr.178, über die Geschäftsordnung des Nationalrates beehre 
ich mich, auf diese Anfrage folgende 

A n t W 0 r t 

zu erteilen: 

Z~J2: Derartige Gespräche haben bereits stattgefunden. 
Zu 22.: Die Gesp!.'äche hatten folgendes Ergebnis: 
a) Das BUIidesministerium für Wissenschaft und Forschung 

teil te mit, da;:; die Frau Bundesminis ter den neugefaßten Ent­

wurf des Universitäts-Organisationsgesetzes in KUrze der 
BundesregierQ~g mit dem Antr~g zuleiten wird, ihn als Regie­

rungsvorlage dem Nationalrat vorzulegen. Diese Neufassung 
wird gegenüber dem zur Begutachtung versendeten Text in Be­

rücksichtigung des Begutachtungsverfahrens verschiedene 

Inderungen enthalten. 
b) Das Bundesministerium fü.r ;}Jissenschc:.ft und }J'orschung 

einerseits und das Bundeskanzler3mt-Verfn::3sungsdienst an.derer­

sei ts IV5ben seinerzeit zur Frage der verfassun;s:;::echtlichen 

Beu~"teilung einer Neugestaltung der Hoch.schulorganisatioli 

in einzelnen Funkten divergierende- AuffassurlG;en vertreten, 

wie aus den Anfragebeantwortungen des Bundeskanzlers vom 

<1. Järmer 1972, GZ 80.050-28./72 (zu Anfrage NI'. 3LJr<f) und vom 

17. Kai 1973 ~ GZ 31.761-2a/73 (zu Anfrage Nr .1182/ J), hervor-­

geht. Grundlage der Beurteilung konnten U111' die bisherigen 

Entwürfe (Diskussionsent'lmrf und Gesetzent~vurf für ein 

Universitäts-Organisationsgesetz bzw. Novellierungsvorscbläge 

ZUlU Hochschul-Organ:tsa tionsgesetz) sein. 

In den Gesprächen zwischen dem Bundesministeriun::. für 

Wissenschaft und ForschunG und dem Bu:ndeskanzlerar2t-Ve::'fas-­

sungBdienst erge.b sich, daß das BundeßministcJ:'iwn für r.'~:issen­

sehc.'lft u.nd Forschuni~ ehe Absicht hat, auf Grund der im Zu~~:e 

des 13egutachtungsverf[!hrens vorgebrachten Stellungn[~hm8n und 

Argumente und anderer in (:0r Zwischenzeit an?;estellter -::<;1'­

wbi.c;ullgen Hnd e1~hal trmer Illfo.rmationc~n die Be[:;tiillnnUlt';en 

über die nach Qualifikation abGestufte k:itbestimmung und 

Mitwirkung differenzierter zu gestnlten~ ~as auch den Vor­

stellungen des Verfassungsdienstes entspricht. Anß8sichts 
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des Umstandes, daß eine Neufassung des Entwurfes demnächst 

der Bundesregierung zugeleitet werden wird) ist die Ab­
fassung einer abschließenden schriftlichen Stellungnahme des 
Bundeskanzleramtcs~Verfassungsdienst zu dem zur Begutachtung 

versendeten Entwurf nicht in Aussicht genommen. 
pu 3): Die Beantwortung dieser Frage erübrigt sich im 

Hinblick a~f die positive Beantwortung der Frage 1. 

29. August 1973 
Der BundeskaItzler:. /r-_-l / ',/. /", -<--.-,--.{ 

~,---,,// I 
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